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Betrifft: Wohnbauförderungsgesetz 1984, Wohnhaussanierungsgesetz, 
Entwürfe, Stellungnahme 

Bezug: Schreiben vom 12.12.1983, GZ. 54.401/2-V-4/83 

Zu den übermi tte lten Entwürfen ei nes Wohnbauförderungsgesetzes 1984 und 
eines Wohnhaussanierungsgesetzes wird Stellung genommen wie folgt: 

Wohnbauförderungsgesetz 1984: 

Mit Schreiben der Vorarlberger Landesregierung vom 3.8.1982, Zl. PrsG-3651, 
wurde zum Entwurf eines Wohnbauförderungsgesetzes 1983 ausführlich Stellung 
genommen. Wenngleich einigen Änderungswünschen Vorarlbergs im nunmehr zur 
Begutachtung ausgesendeten Entwurf eines Wohnbauförderungsgesetzes 1984 
Rechnung getragen wurde, wird im wesentlichen auf die seinerzeitige Stel­
lungnahme zum Entwurf eines Wohnbauförderungsgesetzes 1983 verwiesen. Dies 
betri fft insbesondere di e Ausführungen im all gemei nen Teil der Ste 11 ung­
nahme mit Ausnahme jener Einwände, die zum Thema "große Wohnungsverbesse­
rung" vorgebracht wurden. Ausdrücklich wird nochmals auf die finanzielle 
Benachteiligung bevölkerungsmäßig stark wachsender Länder hingewiesen. 
Dabei wird folgendes vorgebracht: 
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a) Berücksichtigung des Bevölkerungszuwachses zwischen zwei Volkszäh­
lungsstichtagen 

Es erscheint unverständlich und nicht gerechfertigt, bei Ermittlung der 
Veränderungen der Bevölkerungszahl zwischen zwei Volkszählungsstichtagen 
nur den Bevölkerungszuwachs, nicht aber die Bevölkerungsabnahme zu 
berücksichtigen. Der Bedarf an neuem Wohnraum ist vor allem in jenen 
Ländern besonders groß, die starke Bevölkerungszuwächse zu verzeichnen 
haben. Es wird die Auffassung vertreten, daß das Bundesministerium für 
Finanzen schon aufgrund der bisherigen Gesetzeslage die Möglichkeit 
hätte, Bevöl kerungsabnahmen im stati sti schen Si nn als negati ve Bevöl­
kerungszunahme zu berücksichtigen. 

b) Abgestufter Bevölkerungsschlüssel 

Nach Verlautbarung des gemeindeweisen Ergebnisses der jeweils jüngsten 
Volkszählung kann unmittelbar danach auch der jeweils neueste abgestufte 
Bevölkerungsschlüssel ermittelt werden. Sowohl Volkszählungsergebnis als 
auch neuester abgestufter Bevöl kerungssch 1 üsse 1 werden ab Begi nn des 
jeweils auf den Volkszählungszeitpunkt folgenden Jahres der Verteilung 
der Ertragsanteile auf Länder und Gemeinden zugrundegelegt. 

Dem gegenüber ist nach § 5 Abs. 3 Z. 2 WFG. 1968 bzw. nach der unver­
ändert übernommenen Formul ierung des § 9 Abs. 2 Z. 2 des vorl iegenden 
Gesetzentwurfes der neue abgestufte Bevölkerungsschlüssel jeweil s erst 
nach einem Zeitraum von zwei Jahren anzuwenden, ohne daß es hiefür eine 
sachliche Begründung gibt. Dabei sind die stark wachsenden Länder durch 
die zehnjährigen Volkszählungsintervalle ohnedies erheblich benachtei­
ligt. Es ist nicht verständlich, daß noch zwei Jahre nach Feststehen des 
jeweiligen Volkszählungsergebnisses und damit des neuen abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels auf den Bevölkerungsschlüssel der älteren Volks­
zählung zurückgegriffen wird. Der § 9 Abs. 2 Z. 2 sollte daher wie folgt 
lauten: 1135 v.H. nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel gemäß § 8 
Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz 1979. 11 

I 
.. 
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Aufgrund der unter den Punkten a) und b) dargestellten Sach- und Rechts-
1 age erfuhr das Land Vora rl berg inden Jahren 1982 und 1983 ei nen 
Verlust an Bundesmitteln in Höhe von 40,7 Mio. Schilling. Nach den oben 
dargelegten Vorstellungen hätte der auf Vorarlberg entfallene Hundert­
satz zur Berechnung der Wohnbauförderungsmittel nicht 3,84 % bzw. 3,88 % 
sondern 4,04 % betragen. 

Im übri gen wi rd grundsätzl ich di e Auffassung vertreten, daß der abge­
stufte Bevöl kerungsschlüssel, der bestimmend für die Berechnung der 
Länderquote ist, jeglicher Berechtigung entbehrt. 

c) Bevorzugung Wiens 

Di e Bestimmung des § 9 Abs. 2 Z. 3 des vorl i egenden Gesetzentwurfes 
bevorzugt aufgrund der Ermittlung des Lohnsteueraufkommens das Land Wien 
nach wie vor in extremer Weise. Die Bestimmung trägt wesentl ich dazu 
bei, daß Wien beispielsweise im Jahr 1983 27,23 % und ab 1984 immerhin 
noch 26,7 % aller Wohnbauförderungsmittel, die an die Länder fließen, 
erhalten hat bzw. erhält, obwohl die Bundeshauptstadt nach dem Ergebnis 
der Volkszählung 1981 lediglich einen Bevölkerungsanteil von 20,27 % 

aufweist. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfes ergeben sich folgende Bemer­
kungen: 

Zu § 1 Abs. 2 und § 19 Abs. 1: 

Es sollte auch der Ankauf von Wohnungen oder Gebäuden durch österreichische 
Staatsbürger gefördert werden, wenn es sich um ei nen Erstankauf von der 
bauerrichtenden Gesellschaft handelt und die Benützungsbewilligung für das 
Gebäude nicht älter als drei Jahre ist. 

Zu § 2 Z. 2: 

Bei der Begriffsbestimmung der "Gebäude in verdichteter Flachbauweise" wird 
eine Angabe über die erforderl iche Mindestanzahl an Gebäuden vermißt. Da 
ein Eigenheim höchstens zwei Wohnungen umfassen kann, wäre ein Gebäude mit 
drei Wohnungen schon zur Kategorie der verdichteten Flachbauweise zu 
zäh 1 en. Es wi rd daher angeregt, als weitere Voraussetzung ei ne Mi ndestan­
zahl von vier Gebäuden aufzunehmen. 
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Zu § 2 Z. 3: 
Die Nutzfläche von 150 m2 sollte bei besonders kinderreichen Familien 
überschritten werden können. Den Ländern sollte es überlassen werden, nach 
familienpolitischen Gesichtspunkten eine Abstufung selbst vorzunehmen. 

Zu § 2 Z. 10: 
Um Mißbräuche und Umgehungen des Gesetzes zu vermeiden, sollte wie bisher 
eine Mindestfrist betreffend das Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft 
aufgenommen werden. 

Zu § 2 Z. 11: 
Di e Ei nkommensberechnung gi lt für all e Ansuchen, also für Da rl ehen und 
Wohnbeihilfen. Letztere stellen aber eine Subjektförderung dar und sollten 
im Hinblick auf die sozialen Zielsetzungen dieser Beihilfen auch andere 
Bewertungskriterien bezüglich der Bedürftigkeit der Beihilfenbezieher als 
Grundlage haben. Die Heranziehung des steuerbaren Einkommens dient jeden­
falls nicht diesem Ziel. Im vorliegenden Entwurf wurden aus diesem Grunde 
zwar di e Aufwendungen für den Erwerb von Genußschei nen als Absetzbeträge 
gestrichen, gleichartige Steuerbegünstigungen, wie die Beteiligung an 
Kapitalgesellschaften, geben aber immer noch vielen Personen, die durchaus 
in der Lage wären, den Wohnungsaufwand selbst zu tragen, Gelegenheit, 
Wohnbeihilfen zu beziehen. Ebenfalls erscheint es unverständlich, daß 
Arbeits losenunterstützungen und Karenzgelder nicht als Ei nkünfte zu be­
werten sind. Den Arbeitsämtern ist es oft deshalb nicht möglich, Arbeits­
plätze zu vermitteln, weil den betroffenen Personen bei einem entsprechen­
den Einkommen die Wohnbeihilfen gekürzt oder gar eingestellt würden. Eine 
bedeutende Anzahl von Arbeitslosen ist daher aufgrund der derzeitigen 
Wohnbeihilfenregelung nicht bereit, eine Arbeit anzunehmen. 

Zu § 4 Abs. 1: 
Die Festlegung der angemessenen Gesamtbaukosten je m2 Nutzfläche ein­
schließlich der Wandstärken führt zu einer Verwirrung im Förderungssystem, 
weil dami t zwei Nutzfl ächenbegriffe ei ngeführt werden. Aus Gründen der 
Einheitlichkeit sollte wie bisher nur ein Nutzflächenbegriff verwendet 
werden. 
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Zu § 4 Abs. 3 Z. 5: 
Di e Erhöhung der angemessenen Gesamtbaukos ten für den Fa 11 nachwei s 1 icher 
allgemeiner Baukostensteigerungen während der Bauzeit ist entschieden 
abzulehnen. Die Einhaltung dieser Bestimmung wäre mit einem großen zusätz­
lichen Verwaltungsaufwand verbunden und würde außerdem jene Bauträger 
begünstigen, die überdurchschnittlich lange Bauzeiten aufweisen. Lange 
Bauzeiten sind zweifellos nicht im Sinne des Förderungsgebers gelegen. Ein 
bewußtes Hinauszögern des Fertigstellungstermines wäre durchaus denkbar. 

Zu § 6 Abs. 1 Z. 3: 
Die Errichtung von Einstellplätzen (Garagen) und Abstellplätzen für Kraft­
fahrzeuge sollte auch ohne behördliche Vorschreibung gefördert werden 
können. 

Zu § 8 Abs. 1: 
Die Mittel gemäß § 4 Abs. 1 lit. d und e des WFG. 1968 müßten ebenfalls in 
die für die Länder bestimmten Förderungsmittel einfließen. 

Zu § 10 Abs. 3: 
Vorarlberg ist eines jener Länder, das den Förderungswerbern Darlehen nach 
dem WFG. 1968 rege lmäßi g vor der Oberwei sung der Wohnbauförderungsmi ttel 
des Bundes gewährt. Zu diesem Zweck wird ein Kontokorrentkredit in Höhe von 
100 Mio. S unterhalten. Die Zinskosten für diesen Kontokorrentkredit werden 
aus Mitteln des Landes getragen. Ledigl ich zum Zeitpunkt der Oberweisung 
der Wohnbauförderungsmittel des Bundes tritt jeweils für den Zeitraum von 1 
bis 2 Wochen der Fall ein, daß dieses Kontokorrentkonto keinen Sollsaldo, 
sondern einen Habensaldo aufweist. Es wäre für Vorarlberg eine besondere 
Härte, aufgrund dieser Gegebenheiten für die kurze Zeit eines Habensaldos 
auf dem Konto an die Vermögensmasse des WFG Zinsen zahlen zu müssen. Es 
wird daher vorgeschlagen, § 10 Abs. 3 so zu fassen, daß nur ein eventueller 
positiver Saldo aus Haben- und Sollzinsen der Vermögensmasse der Wohnbau­
förderung zuzuführen ist. 

Zu § 19 Abs. 3 Z. 2: 
Die Gleichstellung der Konventionsflüchtlinge mit ästerreichischen Staats­
bürgern ohne gl ei chzei ti ge Fes tl egung ei ner Mi ndestanwesenheit in öster­
reich erscheint sachlich nicht gerechtfertigt. Es gibt derzeit noch eine 

28/SN-40/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 13

www.parlament.gv.at



- 6 -

genügende Anzahl von Nichtösterreichern, die seit ihrer Geburt in unserem 

Lande wohnen und trotzdem nicht unter di e Förderungsbestimmungen fa 11 en. 

Diesem Personenkreis sollte zuerst eine Ausnahmeregelung zugestanden 

werden. 

Zu § 20: 
Natürl iche Personen werden von der Errichtung von Eigentumswohnungen zur 

Überlassung in Miete praktisch ausgeschlossen, wenn sie nicht dem Kreise 

der begünstigten Personen angehören, wogegen die Errichtung von Miet­

wohnungen ohne eine derartige Einschränkung möglich ist. Diese Bevorzugung 

des Mietwohnungsbaues ist abzulehnen. 

Zu § 21: 
Den Ländern so 11 te di e Mögl i chkeit ei ngeräumt werden, die Definiti on des 

begünstigten Personenkreises durch Verordnung festzulegen. Die Berück­

sichtigung des steuerpflichtigen Vermögens ist in der vorgesehenen Form 

jedenfa 11 s abzul ehnen, da hi edurch die Schaffung von Ei genturn prakti sch 

ausgeschlossen wird. 

Zu § 22: Abs. 2 
Die Gewährung von Annuitätenzuschüssen gemäß § 31 Abs. 2 sollte auch dann 

ermöglicht werden, wenn durch Fehlplanung bei einem Eigenheim die Nutz­

fläche nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird oder wenn bei einem 

Zweifamilienhaus die erforderlichen Abschlüsse technisch nicht anzubringen 

sind. 

Zu § 23 Abs. 1 und 2: 
In diesen Bestimmungen kommt die Benachteil igung des Eigentums klar zum 

Ausdruck. Bei Mi etwohnungen ist bezügl ich des Ei nkommens oder der Fami-

1 i engröße kei nerl ei Beschränkung im Förderungsausmaß vorgesehen. Di e 

Einschränkungsbestimmungen sollten für alle Förderungswerber möglich sein. 

Zu § 29: 

Die unterschiedliche Eigenmittelaufbringung ist sachlich in keiner Weise 

gerechtfertigt. Es wird daher eine diesbezügliche Gleichbehandlung von 

Miet- und Eigentumswohnungen gefordert. 
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Zu § 31 Abs. 2: 
Di e Ei nschränkung der Annuitätenzuschüsse bei Ei genheimen ist ni cht ge­
rechtferti gt. Di e Wah 1 der Förderungsart soll te den Ländern über1 assen 
bleiben. 

Zu § 32 Abs. 1: 
Nach di eser Bestimmung haben nur Mi eter von Miet- und Genossenschaftwoh­
nungen einen Rechtsanspruch auf Wohnbei hil fee Dadurch wi rd ei ne bestimmte 
Personengruppe in sachlich nicht gerechtfertigter Weise bevorzugt. Es wird 
daher ei ne Gl ei chbehandl ung bei der Gewährung von Wohnbei hi lfe auch für 
Eigentumswohnungen und Eigenheime gefordert. 

Zu § 33 Abs. 1: 
Die vorgesehene Regelung, wonach die zumutbare Wohnungsaufwandsbelastung 25 

v.H. des Familieneinkommens nicht übersteigen darf, wird die Ausgaben für 
Wohnbeihilfen hinkünftig unvertretbar erhöhen. Die Festlegung dieses 
Hundertsatzes ist nicht annehmbar und sollte daher den Ländern überlassen 
werden. 

Zu § 36: 

Di.ese Bestimmung sollte im Hinbl ick auf die Ausführungen zu § 32 Abs. 1 
ersatzlos gestrichen werden. 

Zu § 38 Abs. 2: 

Di e Vorl age 'von Hei zl astberechnungen vor Ausstell ung der Darl ehenszus i che­
rung ist gerade bei Eigenheimen schwer administrierbar, weil die Förde­
rungswerber zum Zei tpunkt des Baubegi nns oft noch kei ne endgülti ge Ent­
scheidung über das zu verwendende Heizungssystem getroffen haben. 

Zu § 40: 
Die Veröffentlichung der erledigten Ansuchen sollte den Ländern überlassen 
werden. Eine zwingende Regelung erscheint jedenfalls nicht notwendig. 

Zu § 43: 
Folgende Ergänzung wird für zweckmäßig erachtet: 
" ... insbesondere zum Zweck der Feststellung der Förderungswürdigkeit und 
der Sicherung des Förderungsdarlehens, ..... " 
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Zu § 44 Abs. 4: 
Diese Bestimmung brächte für die Länder eine große zusätzl iche Belastung 
mit sich. Die überprüfung der zweckmäßigen und sparsamen Verwendung der 
Mittel und die Einhaltung der bedungenen Bauausführung während der Bauzeit 
sowie die überwachung der bestimmungsgemäßen Verwendung und ordnungsgemäße~ 
Erhaltung der geförderten Gebäude könnte nur durch die Einstellung von 
zusätzlichen Bediensteten eingehalten werden. Allein in den Jahren 1971 bis 
1981 wurden in Vorarlberg 15.290 Gebäude neu errichtet, welche größtenteils 
auch gefördert wurden. Eine derart umfangreiche Kontrolle der privaten und 
gemeinnützigen Bauträger erscheint überdies nicht gerechtfertigt. 

Zu § 49 Abs. 6: 
Nach dieser Bestimmung besteht das Veräußerungsverbot bei Eigentumswohnun­
gen auf 20 Jahre, und zwar auch dann, wenn das Förderungsdarl ehen schon 
früher zurückbezahlt wurde. Eine derartige nichtgerechtfertigte Einschrän­
kung des Eigentumsrechtes wird abgelehnt. 

Zu § 55: 
Durch diese Bestimmung werden die Länder gezwungen, für alle Mietwohnungen, 
di e unter Zuhil fenahme i rgendwel eher Bundesmi ttel erri chtet wurden, 
Wohnbeihilfen zu gewähren. Dies führt zu einer wesentlichen 
Ausgabensteigerung bei der Subjektförderung und ist daher abzulehnen. 

Wohnhaussanierungsgesetz: 

Die im Gesetzentwurf beabsichtigte Zusammenführung der verschiedenen 
Förderungen auf dem Gebiete der Althaussanierung wird begrüßt. Aus Gründen 
der übersiehtl ichkeit und Durehsehaubarkeit erschiene es allerdings wün­
schenswert, dieses neue Förderungsinstrumentarium in das Wohnbauförderungs­
gesetz aufzunehmen. Di e Hauptz i e 1 e des Entwurfes, jene Verbesserungen zu 
forcieren, die das ganze Haus bzw. alle oder doch die Mehrheit seiner 
Wohnungen betreffen, und da rauf hi nzuwi rken, daß sich das Haus nach Ab­
schl uß der Arbeiten in ei nem befri edi genden Gesamtzustand befi ndet, ent­
sprechen den Zielvorstellungen des Landes. Sie stellen aber für Vorarlberg 
desha 1 b kei ne besondere Neuerung dar, weil di ese Aufgaben in Ermangelung 
entsprechender bundesgesetzlicher Regelungen schon bisher über den Landes-
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wohnbaufonds ermöglicht wurden. Mit der öffnung der Wohnungsverbesserungs­
vorschriften in Ri chtung ei ner umfassenden Althaussanierung schl i eßt der 
Bund daher ,nur zu jenem Förderungsstandard al,lf, wie er in Vorarlberg in 
Erkenntni s der Wi chti gkeit der Bewahrung erha ltungswürdi ger Bausubstanz 
schon seit Jahren praktiziert wird. 
In konsequenter Fortführung des mit diesem Gesetzentwurf verfolgten Zieles 
der Vereinheitlichung wird beantragt, auch die Förderungsorganisation auf 
di esem Gebi et zu vereinheitl i chen. Es erschei nt daher ni cht verständl ich, 
daß für Förderungen nach dem Startwohnungsgesetz und dem Stadterneue­
rungsgesetz der Bundeswohn- und Siedlungsfonds bzw. der Wohnhaus-Wiederauf­
bau- und Stadterneuerungsfonds zuständig sind. 

Da mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine bedeutende Förderungsausweitung 
beabsichtigt ist, erscheint die Finanzierung dieser Maßnahmen - vor allem 
des zusätzlichen Förderungsaufwandes - nicht abgesichert. Der Bund hat nach 
dem geltenden Wohnungsverbesserungsgesetz seit dem Jahre 1982 jährlich 
240 Mi o. Schi 11 ing, davon di e Hälfte aus dem Bundesbudget , zur Verfügung 
gestellt, sodaß erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Einganges der 
übrigen 120 Mio. Schilling an Rückflüssen aus diversen Fonds nach Inkraft­
treten des vorl iegenden Wohnhaussanierungsgesetzes besteht. Es muß daher 
befürchtet werden, daß die Länder in Zukunft allenfalls nur ein Bruchteil 
der bisherigen Mittel erhalten. 
Die vorgeschlagene Variante 1 eines neuen Verteilungsschlüssels mit einem 
Landesanteil von 2,41 % gegenüber dem derzeitigen Schlüssel von 3,79 % ist 
mit aller Entschiedenheit abzulehnen. Es kann nicht zur Kenntnis genommen 
werden, daß ein Bundesland dafür bestraft werden soll, daß es schon bisher 
- zum Teil in auffallendem Gegensatz zu anderen Ländern - sehr aktiv auf 
dem Gebiete der Althaussanierung und Wohnungsverbesserung war und damit 
einen überdurchschnittlich guten Althausbestand aufzuweisen hat. Für 
Vorarlberg ist aber auch die Weitergeltung des bisherigen Schlüssels von 
3,79 % nicht besonders günstig, da mit dem Einfrieren dieses Schlüssels die 
zu verzeichnende Bevölkerungsentwicklung und damit auch nicht das allmäh-
1 iche Hineinwachsen des jetzigen Neubaubestandes in einen Bestand, der 
Verbesserungsarbeiten erfordert, in kei ner Wei se Berücks i chti gung finden. 
Derzeit erhält Vorarl berg vom Bund für di e IIk 1 eine Wohnungsverbesserung ll 

jährlich rund 9,1 Mio. Schilling. Dieser Betrag ist dem Land garantiert. 
Der tatsächliche Bedarf des Landes für 1984 ist demgegenüber mit 30 Mio. 
Schilling angesetzt. Wird der derzeitige Landesschlüssel für Vorarlberg von 
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3,79 % auch in das neue Wohnhaussanierungsgesetz übernommen, so würde die 
garantierte Bundesleistung für 1985 rund 4,93 Mio. Schilling, also sicher 
nicht mehr als rund 15 % des bestehenden Bedarfes, betragen. Der 
überwiegende Anteil der für Zwecke der Wohnungsverbesserung erforderlichen 
Mittel wird daher aus den Wohnbauförderungsmitteln stammen müssen. Dies ist 
aber deswegen nicht befriedigend, weil diese Mittel speziell in 
Vorarlberg mit seiner jungen Wohnbevölkerung - dringend für die Bewältigung 
des Neubauprogrammes benötigt werden. Schon jetzt sind die anstehenden 
Jahresprogramme nur mit erhebl ichen Vorgriffen auf die Mittel kommender 
Jahre finanzierbar, wobei diese Situation auch dadurch eine beträchtliche 
Verschärfung erfuhr, daß die zweckgebundenen Wohnbauförderungsmittel durch 
einen höheren Oberweisungsbetrag aus der Einkommens- und Lohnsteuer an den 
Familienlastenausgleichsfonds ab dem 1.1.1984 um jährlich rund 300 Mio. 
Schilling - bezogen auf das ganze Bundesgebiet - zurückgegangen sind. Da 
di e Bundesüberwei sungen hi nkünft i g nach dem Wohnhaus sani erungsgesetz nur 
einen Bruchteil jener Mittel betragen, die tatsächlich benötigt werden, 
wird beantragt, die Mittel des Bundes für Wohnungs verbesserungen den 
zweckgebundenen Wohnbauförderungsmi tte 1 n zuzuschlagen und mit di esen zu 
verteilen. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfes ergeben sich folgende Bemer­
kungen: 

Zu § 3 Z. 2: 

Im Hinbl ick auf jene älteren Gebäude, die eine Nutzfläche von weit über 
150 m2 aufwei sen, erschei nt di e vorgesehene Nutzfl ächenbeschränkung ni cht 
befriedigend. Es ist ausreichend, wenn die Förderungsdarlehen oder Zu­
schüsse auf die angegebene Nutzfl äche abgestimmt werden. Auf di e Wi ch­
tigkeit dieser Bestimmung wird besonders verwiesen, weil in den vergangenen 
Jahren ei ne Vi e 1 zahl von Anträgen auf Gewährung von Annuitätenzuschüssen 
nach dem Wohnungsverbesserungsgesetz für Gebäude mit über 150 m2 Nutzfläche 
eingebracht wurden. 

Zu § 3 Z. 6: 
Es wird auf die Stellungnahme zu § 2 Z. 11 des Wohnbauförderungsgesetzent­
wurfes 1984 verwiesen. 
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Zu § 5 Abs. 2: 
Der Schlüssel nach Variante 1 wird mit aller Entschiedenheit abgelehnt. Im 
übrigen wird auf die Stellungnahme im allgemeinen Teil verwiesen. 

Zu § 8: 

Der Bund garantiert nur noch 50 % der bisherigen Finanzierungsleistung, 
während die Landesleistung keine Änderung erfahren soll. Sollte der Bund 
auf unveränderten Landesleistungen wie bisher bestehen, müßte die Garantie 
des Bundes auch den aus Fonds rückfl üssen bestehenden Fi nanz i erungsantei 1 

wie bisher umfassen. Sollten die Fondsrückflüsse - wie zu erwarten ist -
nicht die geplante Höhe erreichen, wird vom Bund der Fehlbetrag aus Haus­
haltsmitteln gefordert. 
Die Verschärfung der Disziplinierungsmöglichkeiten des zuständigen Bundes­
ministers gegenüber den Ländern wird als nicht erforderlich abgelehnt. 
Im Hinblick auf die minimalen Oberweisungsbeträge des Bundes im Vergleich 
zum erforderlichen Mitteleinsatz wird die Regelung im Abs. 4 für nicht 
erforderlich erachtet. 

Zu § 9: 

Die vorgesehene Regelung besagt, daß der Eigentümer oder Mieter einer 
Wohnung nur dann ein Förderungsdarlehen oder einen Zuschuß erhalten kann, 
wenn das Familieneinkommen in den angegebenen Grenzen liegt. Dadurch 
besteht immer noch die Mögl i chkei t, daß ei ne Wohnbaugesell schaft bei der 
Sanierung eines Gebäudes für alle Mietwohnungen Förderungsmittel erhält, 
obwohl einzelne Mieter darunter sind, die über ein weit höheres Einkommen 
verfügen. Es müßte deshalb sichergestellt werden, daß auch in diesen Fällen 
keine öffentlichen Mittel gewährt werden. 
Di e Regelung über das höchstzul ässi ge Jahresei nkommen stell t ei ne krasse 
Benachteiligung kinderreicher Familien dar, da ab dem 3. Kind keine Stei­
gerung mehr vorgesehen ist. 

Zu § 10 Abs. 1 Z. 1 lit. a: 
Nach der derzeitigen Regelung im Wohnungsverbesserungsgesetz können Gebäu­
de, für welche die behördliche Baubewilligung vor dem 1. Jänner 1968 

erteilt wurde, in die Förderungen einbezogen werden. Nach der nun beabsich­
tigten Regelung könnten jene Gebäude, für welche die Baubewilligung nach 
1964 erteilt wurde, nicht mehr gefördert werden. Um Härten zu vermeiden, 
wird daher beantragt, den Zeitraum von 20 Jahren auf 15 Jahre zu reduzie­
ren. 
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Zu § 16 Abs. 4: 
Der zweite Satz sollte ersatzlos gestrichen und die Regelung den Ländern 
überlassen werden. 

Zu § 18 Abs. 1: 

Im Hinbl ick auf den im § 23 Abs. 1 Z. 3 enthaltenden Kündigungsgrund 
könnten im § 18 Abs. 1 Z. 2 die Worte "oder Bedingungen (Auflagen) der 
Zusicherung" gestrichen werden. 

Zu § 25: 

Wohnbeihilfe ist bei Mietwohnungen zwingend zu gewähren, während im § 29 

Abs. 1 bei Eigenheimen, Eigentumswohnungen und zum Eigentumserwerb bestimm­
ten Wohnungen lediglich eine Kannbestimmung zur Gewährung von Wohnbeihilfe 
vorgesehen ist. Dies stellt eine Diskriminierung des Eigentums dar, da im 
Gegensatz zu den Mietwohnungen kein Rechtsanspruch für Wohnbeihilfen 
besteht. Diese Ungleichbehandlung wird daher abgelehnt. 
Im übrigen wird auf die Stellungnahme zu § 19 Abs. 3 Z. 2 im Wohnbauförde­
rungsgesetzentwurf 1984 verwiesen. 

Zu § 35: 

Es wird auf die Stellungnahme zu § 43 im WFG.-Entwurf 1984 verwiesen. 

Zu § 44: 
Di e zu ersch 1 i eßenden Mehrei nnahmen durch Ei nführung ei ner Verzi nsung für 
Darlehen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds sollten den Ländern zur Finanzie­
rung der Maßnahmen nach dem vorl i egenden Entwurf des Wohnhaus sani erungs­
gesetzes zufließen. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
gez. Dipl.-Vw. Gas s e r 

(Landesrat) 

• 
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F.d.R.d.A. 
;['Jli:..... 

a) Allen 
Vorarlberger National- und Bundesräten 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 

1017 Wie n 
(22-fach) 
im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanz­
leramtes vom 24. Mai 1967, Zl. 22.396-2/67 

c) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

1010 Wie n 

d) An alle 
~mter der Landesregierungen 
z.Hd.d. Herrn Landesamtsdirektors 

e) An di e 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NO. Landesregierung 

1014 Wie n 

f) An das 
Institut für Föderalismusforschung 

6020 I n n s b r u c k 
zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

gez. Dr. A d a m e r 
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